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Baugesetzbych (BauGB) i .d.F. vom 27,08.1 997 (BGBI. I ,  S.2 141 ,  1 998 1 8 . 1 37), geändmt durch Artikel 3 des 
Gesetzes v. 26. 1 1 .2001 {BGBI I Nr. B 1 ,  S. 31 38«3'1 87), 
Baunutzungsverordnung (BauN\/0) i .d .F. v. 23.0'l . 1 990, (BGBI . I ,  S. 1 32), :rnletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes 2ur Erleichterung von Investitionen und der Ausweisung und Bereitstellung von Wohnbauland 
vom 22.04. 1 993 (BGBI. 1 S.466), 
Planzeiche1wer-ordnung 1 990 (PlanzV 90) i .d.F. vom 18 ,  '12 . 1 990 (BGBI . I ,  1991 .  S. 58), 
Hess. Bauordnung (HBO) i .d .F. V. 1 8.06.2002 {GVBl. 1 ,  25.06.2002, Nr, 1 4  S. 274) 
Hess. Gemeindeordnung (HGO) i .d .F .  vom 01 .04.1 993 (GVBI. 1 992 1 $. 534) 
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F l u rgr enze 

f l u rnll mrner 

F'ol y g  onpu nk t 

f l urst  ü c k s m1mmer 

v orha ncl e n e  Grund�. rü r: l; s- und W e ge pa r ze l l r n  mit G1· enz s l· e i11en 

P lanz"e i[her!_ 

Ad d e c  ba u l ic1en  N u t z u ng 1 §  g ( 1 )  1 B auGBl  

Ge 1-1 e rbe geb iet 1 §  8 BauNV(I) 
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2. Textliche Festsetzungen

2.0 Für den räumlichen Geltungsbereich gilt 
Entge!�enstehende Festsetzungen und zeichnerische Darstellungen des Bebauungsplanes Nr.4 
,Thiergartenstraße Nord" werden durch der 1 .)lnderung Salinenhof aufgehoben. 

2.1 Gemäß § 9[1 ) 1  BauGB i .V.m. § 1 1 (3) 13auNVO: 

2.1 . 1  Innerhalb des Sondergebietes großfl:�chige Einzelhandelsbetriebe ist eine Gesamt11erkaufsfiäche 
von 2Ei50qm sind zulässig: 

Folgende Sortimente sind zulässig: 
1 .  lebensmitteleinzelhanC:el (incl. Metzger und Bäcker) VK= 850m2 

2. Schuhmarkt VK:= 450m'
3. Textilmarkt VK= 600m' 
4. Dro,�eriemarkt VK= 650m2 

5. Sofo:orn die unter 2.--4. aufgeführten Sortimente nicht realisiert we'den. sind alternativ nicht innen�
stadtrelevante Sortimente zulässig, max Verkaufsfläche 6UOm2 (als Höct1stgrenze). Nachfolgend
aufgeführte Einzelhandelssortimente sind innenstadtrelevant und somit unzulässig (Negativliste):

1 .  Bücher 
2. Kunst/Antiquitäten
3. Baby-/Kinderartikel
4. Ledel"iVaren
5. Unt13rhaltungselektronlk, Elektrohaushaltswaren
6. Foto/Optik
7. Einrichtungszubehör (ohne Möbel), Haus- und Heimtexti lien, Bastelftrlikel,
Kunstgewerbe
8. Musikalienhandel
9. Uhren/Schmuck
1 0. Spielwaren/SpD�artikel

2. 1 .2 Die unter 2 . 1 .  1 angegE-bene max. \/erksufsfläche gilt nicht 11ur für ein Gebäude, sondern auch für
mehrere Läden in mehreren Gebäuden. Verkau'fsflächen sind alle zum Zwecke des Verkaufs den 
Kunden zugängliche Flächen - einschl. der Gänge, Treppen, Kassenzcinen, Standfläche,n für Ein
richtungsgegenstände und Schaufenster. 

2 . 1 .3  Innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen der Sondergebietsflächen. in  denen a Vollgei;chos
se zulässig sind, sind als weitere Nutz1.1ngen zulässig: Gewerbe- und Büroflächen, .Arztpraxen und 
Apotheken, Restaurant und Cafe; max 2 Wohmmgen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen so
wie mr Betriebsinhaber und Betriebsleiter im gesamten SO-Oebiet, die ,:J'en Nutzunnen im Sonder
gebiet zugeordnet und ihnen gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordne·, :�ind. 

Nicht zulässig sind sonstige Verkaufsfiächen. 

2.2 Gemäß § 9(1)4 BauGB i.V.m. § 1 9(4)Satz 2 und 3 BauNVO: 

Die zulässige Grundfläche darf durch die GrundflachBn von Stellplätzen mit ihran Zufahrten smvie 
von Nebenanlagen i .S. des § 14 BauNVO einschlief.)lich Lkw-Zufahrt nur bis zu einer GRZ von 0,8 
überschritten werden. 
Die zulässige Gnmdfläche darf bis zu 0, 1 durch Slellplät-z.e geringfügig überschritten werden, sofern 
eine wasserdurchlässige Befestigung erfolgt 

2.3 Gemäß § 9(1 ) 1  BauGB i .Vm. § 23(5) BauNVO und § 6 Abs. 13 HBO: 

2.4 

2 .5 

2.5. 1 

2.5.2 

2.6 

2.6. 1 

2.6.2 

2 .7 

2.8 

Steilplätze sind innerhalb der Abstandsflächen zulässig, sofern <1iese wasserdurchlässig befestigt 
werden. 

Gemäß § 9(1)1 BauGB i.V.m. § 20(3) BauNVO: 
Bei der Ermittlung der Geschcssfl:�che sind die Flächen von Aufenthalts1°äumen in Geschossen, die 
keine Vollgeschosse i.S, der HBO sin1j, einschließlich der zu ihnen gehörenden Treppenräume und 
einschließlich ihrer Umfassungswände mitzurechen. 

Gemäß § 9(1)20 BauGB gilt für Stellplätze: 

Je !5 Stellplätze gilt es eirmn heimischen Laubbaum (2.0rclnung) zu pflanzen. Sofern Bäume nicht in 
einem gröl1eren Pflanzstreifen angepflanzt we1·den. ist ein<; mind. 5qm gror1e ßaumsc:heit,e fCir jed1m 
Baum vor:i:usehen. Das Verkehrsbegleitgri)n im Bereich künftiger Stellplätze ist mit raumgliederndim 
Bepflanzungen zwischen den Stellplätzen zu unterteilen. 

Das VerkEthrsbegleitgrün im Bereicl'1 künfüger Stellplätze isi mit eine1r Ansaatmischung mit hohen 
Kräuter- und Wildblumenanteil zu begrünan. 

Eingriffsminimierende, grünordnerische und landespflegerische F'estsetzunge:n gemäß § 9(1 )20 und 
§ 9(1 )25a und b BauGB

Anpflanzungen von bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen: 
Es gilt gemäß den Planzeichen standortgerechte LaubbäL1me :z. Ordnung zu pflanzen. Artenliste 
siehe unter Ziffer 2.7 

Kfz .. und Fahrradstellplälze sind in wa:;serdurchlässiger Weise zu befestigen. Stellplatzzu- und 
Stellplatzumfahrten, Lagerfl�chen und .Anliaferungsbereiche innerhalb des Sonciergebietes sind 
hiervon nicht erfasst. 

Artenauswahl des Pflanzgutes und P"lanzabstände: 

B"ume 2.0rdnunq 
Acm campestre Feldahorn 
Carpinus betul•Js H�inbuc,e 
Prunus aviurn Vogelkirsche 
Prum1s psd11s Trallbenkirsche 
Salix capraa SillweiCe 
Sorbus aucuparia" Vogelbeere 
Tilia platyphyllos Sommerlinde 
sowie bewällrte 3tandortgerechte ßinheimieche Obstbaumsorten 

filrfilg;her 
Cornus san1iL1inea 
Coryiui, aveiliina
Virb�rnurn opulus 
Cralaegus nrnnc•g1•n3 und laeviga1a 
Euonymus 2umpse�. 
Lonicera xylosteurn 
Rubus fruticor.us ago. 
Sambucus nigra 
Prunus spinoi;a 

Kletterpflan:r.en 
Clematis vilalb<1 
Hedera helr>l 
l-lumulus lupulus 
Lonicera caprifolium 
P�rthenocis:r,us 
triC1.1spic'ata 'Vettchii" 

Hcter Hartriegel 
H�sel 
(¾w. S�hn.,,eball 
Weißdorn 
l'faffanhUlchen 
Ho,ckenk.irscl1e 
Brombeere 
Schw. Holunder 
Schlehe 

Gern. W�ldrebe 
Efeu 
Hopfen 
Geißblatt 
WIider Wein 

Auf die Grenzabstände für Pflanzungen gemäß §§ 38-40 He-ss. Nactibarschaftsgesetz wird verwie
sen. 

Gemäß § 9("1 )24 BauGB: 
Die gemäß Plankarte zu errichtende Lärmschutzwand mit Toren für Ein- und Ausfahrt sowie Anlie
ferung is.t mit einer Höhe von 3,2m über der Oberkante Fahrbahn Thiergartenstraße fachgerecht 2:u 
errichten. 

3. Bauordnungsrechtliche und gestalterische Festsetzungen
(§ 9(4) BauGB i.V.m. § 81 HBO •- Integrierte Orts• und Gestaltungssatzung)

3 . 1  Dachfarbe, Dachform und Dachneigung gemäß § 9(4) BauGB i.V.m. § 81 ( 1  )1 HBO· 
3 . 1 . 1  I m  Sondergebiet sind Sattel-, Walm- uncl Pultdächer sowie versetzta Pultdächer mit einer Dachnei-• 

gung von 15"-45" zulässig. Geringere Dachneigungen und Flachdächer sind in Verbindung mit einer 
Dachbegrünung (mind. 50% der Dachfläche) oder der Anbringung von Solar- und Fotovoltaikanla
gen zulässig. 

3. 1 .:1 Die unter" 3.1 . 1  vorgegebenen Dachr10igungon gelhm nich� für Nebenanlagen i.S. des § 14 BauNVO

3. 1 . :� Die Dachaindeckur1g hat in schwarz, anthm.2:it oder ziegelroten Farbtönen zu erfcllgen.

3. 1 .4 Solar- und Fotovoltaikanlagen sind ausdrücklich zulässig.

3. 1 .5 Dachgauben sind auf einer Länge von höchstens 21:, der Trautlän9e zu beschränk.en und müssen
einen seitlichen Abstancl vo11 den GiebelsE',iten von mind. 2 ,5m berücksichtigen. Der First von Gau
ben und Nebengiebeln hat in der V�irtikalen gemessen einen Abstand von mind. 0,50m zum Haupt
'first des Daches einzuhalten. Die !!ußere Gestaltung der Gauben gilt es analog dem Hauptdach 
auszuführen. 

3,2 Gestaltung zur Begrünung der Sammelcontainer gernäß § 9(4) BauGB i .V.m. § 81 ( 1 )3 HBO: 

3.2. 1 Sammelcontainer für den im Berei�h cler Einzelhandelsbatriebe anfallenden Abfall und Wertstoffm
cycling sind mit standortgerechten, einheimischen Laubgehölzen gemäß Artenliste 2.7 zu bepflar1-
zen. 

4. Hinweis:
Die festgesetzten Baulinien und Baugrenzen zwischen den Flurstllcken 22/1 und 20117 sowie zwi
schen der Parzelle 20/17  und 20/12 bzw. 20/7 liegen direkt an der Grundstücksgrenze. Die
Grundstückegrenze wird überdeckt durch die Darstellung der Abgrenzung unterschiec'licher Nut
zung.

Genehmigt 
2g. I.L- .  ;? coCJ -$ __ _ _ am .............. :1-. ............................. _.,....,. 
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Vermerke 

_LAufstellungsbeschluss gemäß §211} BauGB: 

DEor Beschluss zur Aufstellung cles Bebauungspli3nas wurde durch die Stadtverordnetenversammlung am 
14.06.2002 gefasst. Die ortsübliche Bekanntmaci1ung erfolgte am 20.07.2002 im Kreisanzeiger Wetterau
kreis. 

2. Bürgerbeteil)g_yr,..9-9.emäß § 3(1) BauGB;

Der Planvorentwurf wurde nach öffentlichEor Bekanntmachung am / 2002 in der Verwaltung in der Zeit vom 1 
2002 bis / 2002 zu jedermanns Einsicht ausgelegt bzw. in der Bürgerinformationsveranstaltung am / � /  vor-• 
gestellt. 

3. Öffentliche Auslegung g.fil!Jlill._§ 3(2} BauGB,;,

Der Planentwurf wurde in der Verwaltung in der Zeit vom 30.07.2002 bis 20.09.2002einschl. zu jedermanns 
Einsicht ausgelegt. Die Be:kanntrnachung der Planauslegung erfolgte am 20.07.2002 irn Kreisanz19iger Wet
teraukreis. 

::L.J:.IQ.eUi.§ öffuntlic_l].@__Auslequr.l9...!lfilrläß & 3(2) und (3) BauGB� 
Der Planentwuri wurde in der Verwaltung erneut (2. OffenlageJ in der Zeit vom 24.09.2002 bis 09. 1 0.2002 
einschl. zu jedennanns Einsicl1t ausgelegt. Die Bekanntmachung der Planauslegung erfolute am 14.09.2002 
irn Kreisanzeiger Wetteraukreis. 

5. Satzungsbescl]Jus-:; gemäß §j0{1) BauGS und § gi4) BauGB i.V.m. § 5 HG_O und E, 81 HBO_;

Dm Planeniwuri wurdo arri 22. 1 1 .2002 als Satzung beschlossen. 

Bestätigung der Vermerke 1 . .. 5. 

t 
Büdingen, den _._. __ Siegel der Stadt i,'"' 71

Bür rmeister 

Der Satzungst,eschluss wurde am�.]tt.@f:=� ortsüblich bekannt gemacht. Damit hat dsir Bebauungs� 
plan Rechtskraft erlangt. . · ,;- ' "�� · : ' -

' '.<, _, .. , .  ' ' :'>; ' / \_ 

:,. ,-,:-:, \(;/i: ·· · 
Magistrat der Stadt .... ,_;, ' -----., 

Erich Spa_rr'�_:-::- ___ > :.-ßürgermeliiil�P'<_. __ ------=:_:.:, Büdingen, den iJ...J}2ff,:::/ 
Bürgermeister 
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